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Die Abgeodneten zum Nationalrat Mag. Haupt, Probst haben am 8. März 

1989 unter der Nr. 3446/J an mich eine schriftliche parlamentarische 

Anfrage betreffend Fleischhygieneverordnung gerichtetet, die folgen

den Wortlaut hat: 

"l.Ist Ihnen bekannt, wieviele Betriebe im Sinne des § 1 der 

Fleischhygieneverordnung, BGBI.Nr. 280/1983, 

a) zum jeweiligen Stichtag sämtliche Vorschriften erfüllten, 

b) die vorgeschriebenen Fristen nicht eingehalten haben? 

2. Wieviele Betriebe wurden seit Inkrafttreten der Fleischhygiene
verordnung überprüft? 

3. Was haben diese überprüfungen im einzelnen ergeben (aufgegliedert 

nach den Abschnitten 11 bis VIII)? 

4. Mit welcher Begründung erfolgte die Fristverlängerung für 

bauliche Veränderungen und Neuanschaffung von Fahrzeugen? 

5. Wie begründen Sie diese Fristverlängerung 

a) im Hinblick auf Volksgesundheit und Konsumentenschutz, 

b) im Hinblick auf die Arbeits- und Hygienebedingungen der Be
schäftigten?" 
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Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: 

Die Schlachttier- und Fleischuntersuchung sowie die überwachung der 

Vorschriften des Fleischuntersuchungsgesetzes und der auf dessen 

Grundlage erlassenen Verordnung obliegt in mittelbarer Bundesver

waltung dem Landeshauptmann, der sich zur Erfüllung dieser Aufgaben 

besonders geschulter Organe zu bedienen hat. Eine zentrale Erfassung 

der Betriebe und der dort festgestellten Mängel nach der Fleisch

hygieneverordnung durch den Bund ist im Fleischuntersuchungsgesetz 

nicht vorgesehen; diese Aufgabe ist daher für jedes Bundesland von 

den hiefür zuständigen Organen des Landeshauptmannes wahrzunehmen. 

Zu den Fragen 2 und 3: 

Gemäß § 17 des Fleischuntersuchungsgesetzes werden alle Betriebe, 

auf deren Tätigkeit die Fleischhygieneverordnung anwendbar ist, 

zweimal jährlich einer Kontrolle auf die Einhaltung der Fleisch

untersuchungsvorschriften und der Hygiene unterzogen. Hiebei hat der 

Fleischuntersuchungstierarzt auf die Abstellung wahrgenommer Mängel, 

allenfalls unter Setzung einer angemessenen Frist, zu drängen. 

Werden die Mängel nicht oder nicht reChtzeitig abgestellt, so hat 

der Fleischuntersuchungstierarzt bei der Bezirksverwaltungsbehörde 

die Anzeige zu erstatten. 

Zu den Fragen 4 und 5: 

Der Wunsch nach einer Verlängerung der übergangsfrist im § 41 Abs.2 

der Fleischhygieneverordnung wurde an mein Ressort von der wirt

schaft herangetragen, da bauliche Veränderungen, Errichtung und Um

bau von Anlagen bei einem Teil der in Betracht kommenden Betriebe 

innerhalb der vorgesehenen Frist nicht realisiert werden konnten. 

Dies lag vor allem daran, daß zahlreiche im Einzelfall erforderliche 

Zustimmungen bzw. Bewilligungen ( etwa der Baubehörde, der 

Gewerbebehörde, der Arbeitsinspektion, der Feuerschutzpolizei und 

dgl.) nicht erreicht werden konnten. Dazu kommt, 
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daß fast alle baulichen Vorhaben an Anrainereinsprüchen scheitern 

oder zumindest hinausgezögert werden. Bei der Anschaffung von Fahr

zeugen ist der bestehende Kapitalmangel der Betriebe hinderlich. 

Nach der gegenwärtigen situation werden in den Betrieben, die mit 

ihren Vorhaben noch im Rückstand sind, behelfsweise andere Maßnahmen 

getroffen, damit dem Gebot der Verordnung, Fleisch so in Verkehr zu 

bringen, daß eine hygienisch nachteilige Beeinflussung hintangehal

ten wird, entsprochen werden kann. 

Es konnte daher einer Verlängerung der mit 31. Dezember 1988 abge

laufenen Frist des § 41 Abs.2 - mit Ausnahme für Waschanlagen - um 

2 Jahre zugestimmt werden, allerdings nur unter der Voraussetzung, 

daß die erwähnten Maßnahmen getroffen werden. 
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